
MEHRWEGANGEBOTSPFLICHT –  
WANN GILT WAS?
Seit dem 01.01.2023 gilt für Letztvertreiber von zubereiteten und verzehrfertigen  
Speisen und Getränken eine neue Pflicht: Für Behälter und Becher aus Einweg- 
kunststoff muss eine Mehrweg-Alternative angeboten werden. 

Es gilt also auch: Produkte aus Papier, Zuckerrohr, Pappe oder sonstigen kunst stofffreien 
Materialien sind von der Mehrwegangebotspflicht ausgenommen.

Leider sind die Regeln dazu etwas komplex, sodass folgendes Schaubild helfen soll,  
die richtige Entscheidung zu finden.
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Bietet der Letztvertreiber Speisen und/oder  
Getränke zum Mitnehmen oder als Lieferdienst an?

Keine Mehrwegangebotspflicht
Achtung: Bei Getränkebechern muss  
unabhängig vom Material eine Mehrweg alternative 
angeboten werden 

Wird eine Einwegverpackung eingesetzt und besteht 
diese ganz oder teils aus Kunststoff?

Einordnung als Kleinbetrieb. 
Hier gibt es Erleichterungen:
-  Die Angebotspflicht entfällt, mitgebrachte  

Behälter von Kunden müssen befüllt werden
-  Achtung: Auf diese Möglichkeit muss der  

Betrieb auf einem sichtbaren Informations aushang 
hinweisen

Sind folgende Kriterien erfüllt: 
- über 80 m² Verkaufsfläche  
- Mehr als 5 Mitarbeiter*

Einordnung als Großbetrieb. Hier gilt die Mehrwegangebotspflicht
 -  Der Gast hat die Wahl: Er darf fordern, dass Mehrwegbehälter oder -becher 

verwendet werden               
 -  Achtung: Auf diese Möglichkeit muss der Betrieb auf einem  

sichtbaren Informationsaushang hinweisen
 -  Die Mehrwegbehälter dürfen bepfandet werden; die Speisen 

 an sich müssen aber preisgleich sein
 - Die Pflicht zur Befüllung selbst mitgebrachter Behälter entfällt   
- Verpflichtung zur Rücknahme des Mehrwegbehältnisses

NEINJA

JA

JA

NEIN

* (TZ-Mitarbeiter zählen gemäß ihren Arbeitsstunden)
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LÖSUNGEN | PRODUKTE

Gern senden wir Ihnen Muster zu!

Fragen Sie gern auch nach unseren kunststofffreien Alternativen.
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Unser Mehrwegsortiment umfasst
• Take-away-Schalen in verschiedenen Formen und Größen
• Teller
• Trinkhalme
• Becher
• Besteck
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